
Gemeinde Bockhorn      26345 Bockhorn, den 05.04.2016 
    - Abteilung I - 
 

P r o t o k o l l 
 

über dieöffentliche / nicht öffentliche Sitzung des Betriebsausschusses des Eigenbetriebes 
Abwasserbeseitigung der Gemeinde Bockhorn am Montag, dem 04.04.2016, um 18:00 Uhr, 
im kleinen Sitzungssaal, Rathaus, Am Markt 1, 26345 Bockhorn          . 
 

 

Anwesend sind: 
 
Ausschussvorsitzender 
Ihmels, Dirk  

Ausschussmitglieder 
Fries, Kevin Vertretung für Herrn Horst Kamps 
Helmerichs, Johann  
Ihmels, Matthias  
Krettek, Thorsten (1.stv. Bürgermeister) Vertretung für Herrn Georg Janßen 
Martens, Harald Vertretung für Herrn Hartmut Kaempfe 
Scherer, Rolf  

Verwaltung 
Lorenz, Katja  

Protokoll 
Lorenz, Jörg  
 
 

Entschuldigt fehlen: 
 
usschussmitglieder 
Janßen, Georg  
Kaempfe, Hartmut  
Kamps, Horst  

Bürgermeister 
Meinen, Andreas  
 



Tagesordnung 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Anwesenheit, der 

ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit sowie der 
Tagesordnung 

 

  
   
2 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung; Jahresabschluss zum 

31.12.2013 
 

  
   
3 Einwohnerfragestunde  
  
   
 



Protokoll 
 
 1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Anwesenheit, der ordnungsgemäßen 

Ladung, der Beschlussfähigkeit sowie der Tagesordnung 
  

  
 Beschlussvorschlag: 

 
 
 

 Abstimmung: 
 
einstimmig 
 

  
  
 2. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung; Jahresabschluss zum 31.12.2013 

Vorlage: 2016/760 
  

  
 Beschlussvorschlag 

 
1. Der Rat der Gemeinde Bockhorn nimmt das Ergebnis der Prüfung des Jah-

resabschlusses 2013 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Gemein-
de Bockhorn nebst Anhang, Lagebericht und Stellungnahme des Bürger-
meisters zur Kenntnis. 
 

2. Der Rat der Gemeinde Bockhorn beschließt gem. § 129 Abs. 1 NKomVG 
über das Jahresergebnis 2013. Der Jahresüberschuss des ordentlichen Er-
gebnisses in Höhe von 83.998,48 € wird der Investitionsrücklage zuge-
führt. Der Jahresüberschuss des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe 
von 2.412,17 € wird der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen 
Ergebnisses zugeführt. 
 

3. Der Rat der Gemeinde Bockhorn beschließt gem. § 129 Abs. 1 NKomVG 
die Entlastung des Bürgermeisters. 

. 
 

 Abstimmung: 
 
einstimmig 
 

  
  
 3. Einwohnerfragestunde 
  

  
  
  



  
  
 
 
 
 
Ende der öffentlichen Sitzung um 18:29 Uhr. 
 
 
 
Vorsitzender    Bürgermeister    Protokollführer 
 


